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Nach heutigem Stand umfasst es die folgenden Grundst"cke in der Gemarkung 
Brilon:

Flur 9, Flurst"cke 33/2, 29/1, 226/158, 227/158, 28/5, 28/3, 28/7, 1174, 1175, 
1107, 1115, 1108, 1109, 1110 tw (k"nftige Gewerbefl#che, insgesamt ca. 5,9 ha) 
sowie Flur 28, Flurst"ck 332 tw. (Straßenfl#che Keffelker Straße, ca. 0,64 ha). 

Insgesamt besitzt das Plangebiet eine maximale Nord-S"d-Ausdehnung von rund 
230 m sowie eine maximale Ost-West-Ausdehnung von rund 530 m. Es ist ann#-
hernd eben, befindet sich "berwiegend in einer H%henlage von 416 m " NN und 
f#llt vom h%chsten Punkt im S"dosten (418 m " NN) leicht nach Nordwesten gegen 
die Dammlage der B 7 auf minimal 415 m " NN ab. 

Das Plangebiet ist "ber die st#dtische Straße „Keffelker Straße“ an das %rtliche 
Verkehrsnetz angebunden, von dort aus besteht unmittelbarer Anschluss an die 
angrenzenden Bundesstraßen B 7 sowie B 251 (Ortsumgehung Brilon).  

Das Plangebiet wird derzeit "berwiegend intensiv landwirtschaftlich als Ackerfl#che 
und Intensivgr"nland genutzt. 

Die genaue Abgrenzung des r#umlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Keffelker Straße – Vier Linden“ wird in der Planzeichnung, Maßstab 1: 1.000, 
durch eine Signatur gem#ß Planzeichenverordnung eindeutig festgelegt. 

3. VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG, BESTEHENDES 

PLANUNGSRECHT

Im rechtswirksamen Fl#chennutzungsplan der Stadt Brilon wird das Plangebiet 
bereits als gewerbliche Baufl#che dargestellt. 

Ein %stlicher Teilbereich wird bisher durch den Bebauungsplan Brilon-Stadt Nr. 49 
„Weiterf"hrung der Entlastungsstraße“ "berplant, der seit dem 11.07.1981 rechts-
kr#ftig ist. Ferner wurde bereits am 31.01.1991 durch den Rat der Stadt Brilon ein 
Aufstellungsbeschluss f"r den Bebauungsplan Brilon-Stadt Nr. 100 „Keffelker Stra-
ße – Vier Linden“ gefasst. Seinerzeit war die Errichtung eines G"terverteilzentrums 
in diesem Bereich angedacht. Am 29.04.1999 wurde durch den Rat ein erneuter 
Aufstellungsbeschluss gefasst. Auch dieses Verfahren wurde nicht zu Ende ge-
f"hrt, nachdem ein ansiedlungswilliger Betrieb sich zwischenzeitlich anders orien-
tiert hatte. 

&stlich angrenzend an den nun vorgesehenen Bebauungsplanbereich weist der 
Fl#chennutzungsplan Gr"nfl#che mit der Zweckbestimmung Parkanlagen aus, um 
die dort befindlichen vier alten Linden und den unter Denkmalschutz stehenden 
Bildstock zu sch"tzen und ihnen ein angemessenes Umfeld zu geben. 
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4. PLANINHALTE UND FESTSETZUNGEN

Im Einzelnen werden f"r das Plangebiet die folgenden Festsetzungen getroffen: 

4.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Gem#ß dem Ziel der Stadt Brilon zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen f"r eine gewerblich-industrielle Nutzung des Plangebietes wird die Art 
der baulichen Nutzung als Industriegebiet gem#ß § 9 BauNVO mit Nutzungsbe-
schr#nkungen festgesetzt. Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in ande-
ren Baugebieten unzul#ssig sind.  

Mit der Festsetzung eines Industriegebietes wird zum einen die Realisierung der 
angestrebten Betriebsverlagerung erm%glicht. Gleichzeitig k%nnen – als Angebots-
planung ausgestaltet – auch weitere andere in Betracht kommende Nutzungen 
verwirklicht werden. 

Gem#ß § 9 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb eines Industriegebietes zul#ssig: 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerh#user, Lagerpl#tze und %ffentliche Betriebe, 

2. Tankstellen. 

Ausnahmsweise k%nnen gem#ß § 9 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden:  

1. Wohnungen f"r Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie f"r Betriebsinha-
ber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegen-
"ber in Grundfl#che und Baumasse untergeordnet sind,  

2. Anlagen f"r kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke.  

Im Falle der ausnahmsweisen Zul#ssigkeit hat die Stadt jeweils die M%glichkeit, im 
Einzelfall "ber die Ansiedlung der genannten Nutzungen zu entscheiden. 

Erg#nzend wird von den M%glichkeiten des § 1 Abs. 4-10 BauNVO Gebrauch ge-
macht werden, eine weitere Differenzierung und ggf. Einschr#nkung der zul#ssigen 
Nutzungen, vor allem der zul#ssigen Betriebsarten, vorzunehmen. Insbesondere 
vor dem Hintergrund des vorbeugenden Immissionsschutzes und somit f"r den 
Schutz vor allem der bewohnten Geb#ude in der Umgebung vor L#rm-, Schadstoff-
, Geruchs-, Ersch"tterungs-, Licht- und sonstigen Immissionen ergeben sich Ein-
schr#nkungen der Nutzungsm%glichkeiten im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes.

Durch einen Fachgutachter ist eine schalltechnische Untersuchung erarbeitet wor-
den, deren Ergebnisse in die Festsetzungen des Bebauungsplanes einfließen. So 
wird das Industriegebiet gem#ß § 1 Abs. 4 BauNVO entsprechend seiner Schall-
emissionen gegliedert. Unter Anwendung der Methode der „Ger#uschkontingentie-
rung“ aus der DIN 18005 werden dabei den Teilfl#chen so genannte immissions-
wirksame fl#chenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) zugeordnet, bei deren 
Einhaltung ein Immissionskonflikt an benachbarter Wohnnutzung aus schalltechni-
scher Sicht ausgeschlossen wird (n#heres hierzu siehe auch Kap. 5.1 der Begr"n-
dung, Immissionsschutz). Zul#ssig sind entsprechend Vorhaben (Betriebe und 
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Anlagen), deren Ger#usche die in der folgenden Tabelle angegebenen immissi-
onswirksamen fl#chenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) weder tags (6.00 – 
22.00 Uhr) noch nachts (22.00 – 6.00 Uhr) "berschreiten:

Teilfl#che Lage IFSP dB(A) 
tags

IFSP dB(A) 
Nachts 

TF 1 westliche Fl#che 65 50 

TF 2 %stliche Fl#che 65 53 

Zur Ber"cksichtigung von "ber den L#rm hinausgehenden Immissionen (z.B. Luft-
verunreinigungen, Ersch"tterungen, Ger"che) wird außerdem eine Zonierung des 
Plangebietes unter Anwendung des Abstandserlasses des Landes NRW (Runder-
lass des Ministeriums f"r Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz MUNLV vom 06.06.2007, MBl. NRW 2007 S. 659) vorgenommen. Der 
Abstandserlass enth#lt eine Abstandsliste, in der erforderliche Schutzabst#nde 
zwischen gewerblich-industriellen Anlagen und schutzw"rdigen Nutzungen be-
kannt gemacht werden. Die Abstandsliste ist anzuwenden zur Gew#hrleistung 
ausreichender Abst#nde zwischen bestimmungsgem#ß betriebenen emittierenden 
Anlagen industrieller, gewerblicher und sonstiger Art einerseits und Wohnnutzung 
andererseits. Bemessungspunkt ist der n#chst gelegene Immissionspunkt 1 (Ge-
b#ude mit Wohnnutzung, An der Bieke 5). Die sich von dort aus ergebenden „Ab-
standsradien“ sind Grundlage f"r die folgende Staffelung / Zonierung der zul#ssi-
gen Betriebe und Anlagen: 

Benennung 
Teilfl#che

Abstands-
radius 

Regelung der Zul#ssigkeit von Betrieben und Anlagen 
nach Abstandsklassen der Abstandsliste 2007 

GI 1 100-200 m Ausschluss Klassen I-VI  
(erforderlicher Abstand 1500 – 200 m),  
jedoch zul#ssig: Betriebe/Anlagen mit (*) aus VI und V * 

GI 2 200-300 m Ausschluss Klassen I-V 
(erforderlicher Abstand 1500 – 300 m),  
jedoch zul#ssig: Betriebe/Anlagen mit (*) aus V und IV * 

GI 3 300-500 m Ausschluss Klassen I-IV 
(erforderlicher Abstand 1500 – 500 m),  
jedoch zul#ssig: Betriebe/Anlagen mit (*) aus IV und III  * 

GI 4 500-ca. 650m Ausschluss I-III,  
(erforderlicher Abstand 1500 – 700 m) 
jedoch zul#ssig: Betriebe/Anlagen mit (*) aus III und II  * 

* Die Zul#ssigkeit der mit (*) gekennzeichneten Betriebe der jeweils zwei n#chst-
h%heren Abstandsklassen geschieht vor dem Hintergrund, dass die Abstandsliste 
sich urspr"nglich auf den Abstand von Gewerbe- und Industriegebieten zu beson-
ders schutzw"rdigen „reinen Wohngebieten“ nach § 3 BauNVO bezieht. Wird wie 
in diesem Fall jedoch die Abstandsliste zur Festsetzung der Abst#nde zwischen 
einem Gewerbe- und Industriegebiet und Nutzungen, die von ihrem Charakter her 
mit einem Misch- bzw. Dorfgebiet gleichzusetzen sind, angewandt, k%nnen gem#ß 
Nr. 2.2.2.5 des Abstandserlasses f"r die in der Abstandsliste mit (*) gekennzeich-
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Begrenzung der H$he baulicher Anlagen 

Der H%henentwicklung der Bauk%rper im Plangebiet wird durch die Festsetzung 
der maximal zul#ssigen H%he baulicher Anlagen ein Rahmen gesetzt. Ausgehend 
vom h%chsten Punkt des Plangebietes, der bei ca. 418 m " NN liegt, soll eine Ge-
b#udeh%he von maximal 20 m erm%glicht werden. Bezogen auf Meter "ber Nor-
malnull betr#gt die maximal zul#ssige Geb#udeh%he im gesamten Plangebiet so-
mit 438 m " NN. Eine gr%ßere Geb#udeh%he kann lediglich ausnahmsweise zuge-
lassen werden f"r untergeordnete Bauteile, z.B. f"r Kamine, L"ftungs-, Heizungs- 
und Reinigungsanlagen. 

Insgesamt wird der Dimensionierung der Bauk%rper durch die Festsetzung von 
maximal zul#ssiger Geb#udeh%he, Baumassenzahl und Grundfl#chenzahl ein 
angemessener Rahmen gesetzt und gleichzeitig die gerade in einem Industriege-
biet gebotene Flexibilit#t sowie effiziente Fl#chenausnutzbarkeit erm%glicht. Weite-
re Festsetzungen, die das Maß der baulichen Nutzung dar"ber hinaus begrenzen, 
sind deshalb nicht erforderlich. 

4.3. BAUWEISE, %BERBAUBARE GRUNDST%CKSFL#CHEN

Bauweise 

Auf die Festsetzung einer Bauweise wird verzichtet. K"nftigen gewerblich-
industriellen Nutzungen der Fl#che soll somit eine gr%ßtm%gliche Flexibilit#t hin-
sichtlich einer zweckm#ßigen Bauk%rperanordnung erm%glicht werden. 

%berbaubare Grundst&cksfl"chen 

Die "berbaubaren Grundst"cksfl#chen werden ausschließlich durch Baugrenzen 
bestimmt. Geb#ude und Geb#udeteile d"rfen diese Grenze nicht "berschreiten. 
Ein Vortreten von Geb#udeteilen in geringf"gigem Ausmaß kann zugelassen wer-
den.

Die Festsetzung der "berbaubaren Fl#che erm%glicht eine maximale Ausnutzbar-
keit des Gewerbegrundst"ckes. Mit Ausnahme von zwei freizuhaltenden, das 
Plangebiet querenden Kanal- bzw. Leitungstrassen im Westen des Gebietes ist die 
"berbaubare Fl#che f"r das gesamte Plangebiet fl#chig und im Zusammenhang 
ausgewiesen. 

Im Norden des Gebietes ist sichergestellt, dass  ein Abstand von 20 m zwischen 
der k"nftigen Bebauung und dem Rand der befestigten Fahrbahn der – ohnehin in 
Dammlage befindlichen – B 7 eingehalten wird. Im Westen wird ein Abstand von 
mindestens 5 m zu den Randbereichen der angrenzenden Bahntrasse eingehal-
ten.
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4.4. VERKEHRLICHE ERSCHLIEßUNG

Das Plangebiet des Bebauungsplanes „Keffelker Straße – Vier Linden“ ist "ber die 
st#dtische Keffelker Straße, die in diesem Bereich weitgehend anbaufrei ist, an das 
%rtliche Verkehrsnetz angebunden. Unmittelbar %stlich des Plangebietes besteht 
Anschluss an die Bundesstraßen B 7 und B 251 als Briloner Ortsumgehung. Es ist 
davon auszugehen, dass die im Zuge der Planrealisierung zus#tzlich entstehenden 
Verkehre problemlos abgewickelt werden k%nnen: Auf den ausreichend leistungs-
f#higen umliegenden Straßen, in deren Umfeld sich keine unmittelbare Wohnbe-
bauung, sondern allenfalls Industrie- und Gewerbebetriebe befinden, werden keine 
nicht hinzunehmenenden Belastungen auftreten (vgl. auch Kap. 5.1 der Begr"n-
dung, Immissionsschutz) 

Als Teil des Plangebietes wird die Keffelker Straße als „%ffentliche Verkehrsfl#che“ 
im Bebauungsplan festgesetzt.  

Aufgrund des Fl#chenzuschnitts und der bislang vorgesehenen, großfl#chigen 
Nutzung im zentralen Bereich des Plangebietes ist eine Untergliederung des Plan-
gebietes durch innere Erschließungsstrukturen nicht erforderlich bzw. zweckdien-
lich.

4.5. VER- UND ENTSORGUNG

Die Wasserversorgung des Plangebietes erfolgt "ber die vorhandene Wasserver-
sorgungsleitung DN 100 GGG im Bereich der Keffelker Straße. Im Zuge des Baus 
eines geplanten Radweges s"dlich der Keffelker Straße sind die Verl#ngerung der 
vorhandenen Wasserleitung, die Verlegung einer Stromleitung sowie ggf. auch 
einer Gasleitung vorgesehen. 

F"r die L%schwasserversorgung ist nach Angabe der Stadtwerke eine Wasser-
menge von 192 m’/2 h zur Verf"gung zu stellen. Aus dem %ffentlichen Netz der 
Keffelker Straße kann L%schwasser in einer Menge von rund 65 m’/2 h bereitge-
stellt werden. Weitere 162 m’/ 2h k%nnen aus dem Netz „Am Padbergschen Dorn“ 
entnommen werden. Da diese Entnahmestelle jedoch rund 300 m vom westlichen 
Rand des Plangebietes entfernt liegt, wird ein Hinweis in den Plan aufgenommen, 
wonach L%schwasser nicht in ausreichender Menge von den Stadtwerken bereit-
gestellt werden kann und somit durch separate Maßnahmen des Objektschutzes 
bei den einzelnen Bauvorhaben nachzuweisen ist. 

In Abstimmung mit den Stadtwerken Brilon wird die Entw#sserung des Plangebie-
tes als modifiziertes Trennsystem abgewickelt:  

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt "ber einen – die Gleisanlagen der Bahnlinie 
kreuzenden – Anschluss an die die ausreichend leistungsf#hige %ffentliche Misch-
wasserkanalisation nordwestlich des Plangebietes. Je nach Gel#ndemodellierung 
ist ein Freigef#lleanschluss m%glich. 

Gem#ß § 51 a Landeswassergesetz – LWG – Nordrhein-Westfalen ist Nieder-
schlagswasser von Grundst"cken, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, 
befestigt oder an die %ffentliche Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort zu 
versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gew#sser einzuleiten, sofern dies 
ohne Beeintr#chtigung des Wohls der Allgemeinheit m%glich ist und der Abwasser-
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entsorger dem zustimmt. Nach der gesetzlichen Zielsetzung sind f"r den jeweiligen 
Fall situationsangepasste L%sungen anzuwenden.  

Aufgrund der hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen %rtlichen Gegebenhei-
ten kann das Niederschlagswasser nicht vollst#ndig versickert werden:  

Eine hydrogeologische Begutachtung der Versickerungsm%glichkeiten im Plange-
biet stellt heraus, dass im Untergrund des Plangebietes der sogenannte Massen-
kalk ansteht. $ber dem Kalkfels liegen lehmige B%den, die im Allgemeinen nur 
wenig wasserdurchl#ssig sind. Die Durchl#ssigkeit des felsigen Untergrundes kann 
sehr unterschiedlich sein: W#hrend auf den festen Felsb#nken kein Wasser versi-
ckert, versickern in den breiteren Felsspalten selbst gr%ßere Wassermengen so-
fort.

Insbesondere aufgrund der N#he des Trinkwasserschutzgebietes „Briloner Kalk-
massiv“ sollen deshalb lediglich die unbelasteten Niederschlagsw#sser der Dach-
fl#chen vor Ort versickert werden. Entsprechende Fl#chen zur R"ckhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser sind in den n%rdlichen und westlichen 
Randbereichen des Plangebietes vorgesehen. 

Die belasteten W#sser der Hof- und Fahrfl#chen sollen unter Nutzung von R"ck-
haltebauwerken in den Mischwasserkanal eingeleitet werden. 

F"r alle W#sser besteht Abwasser"berlassungspflicht. 

Die erforderlichen Fl#chen f"r die R"ckhaltung und Versickerung des ankommen-
den Niederschlagswassers werden durch die Festsetzung von „Fl#chen f"r die 
R"ckhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 
BauGB im Bebauungsplan gesichert. 

Im Rahmen der $berlegungen zur Entw#sserung des Plangebietes sind auch die 
an der S"dgrenze des Plangebietes anstr%menden Niederschlagsw#sser des s"d-
lich angrenzenden Außengebietes zu ber"cksichtigen. In der Regel versickern die 
Außengebietsw#sser bereits vor Erreichen der Keffelker Straße. Reicht in nieder-
schlagsreichen Zeiten und bei der Schneeschmelze die Versickerungsf#higkeit des 
anstehenden Bodens nicht aus, werden die W#sser derzeit noch der %ffentlichen 
Mischwasserkanalisation zugef"hrt. Zur Ableitung ist seitens der Stadt Brilon der 
Bau einer Außengebietsableitung bis zur Hundebecke geplant. Die f"r die Außen-
gebietsentw#sserung erforderlichen Kanaltrassen werden durch die Festsetzung 
eines entsprechenden Leitungsrechtes gesichert. 

Ein weiteres die gewerbliche Fl#che querendes Leitungsrecht wird f"r die Verle-
gung weitere Leitungen vorgesehen. 

4.6. GR%NORDNERISCHE MAßNAHMEN

Im Sinne eines erforderlichen effizienten Umgangs mit der f"r die gewerbliche Nut-
zung zur Verf"gung stehenden knappen Grundst"cksfl#che beschr#nkt sich die 
Festsetzung von Gr"nstrukturen auf die Randbereiche des Plangebietes. So wer-
den entlang der Keffelker Straße und entlang der %stlichen Plangebietsgrenze, 
zum gesch"tzten Landschaftsbestandteil „Vier Linden“ hin, jeweils 8 m breite 
Pflanzstreifen als Bestandteile der privaten nicht "berbaubaren Grundst"cksfl#-
chen festgesetzt. Diese dienen der optischen Abschirmung des Industriegebietes. 
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In den Pflanzfl#chen wird die Herausbildung eines Geh%lzstreifens aus heimi-
schen, bodenst#ndigen Str#uchern und Laubb#umen mit Arten der Kalk-
Buchenw#lder (z.B. Haselnuss, Hartriegel, Weißdorn, Pfaffenh"tchen, Schlehe, 
Hundsrose, Gemeiner Schneeball, Schwarzer Holunder, erg#nzt um einzelne 
großkronige B#ume, z.B. Rotbuche, Stieleiche, Hainbuche, Feldahorn) festgesetzt. 
Entlang der Keffelker Straße darf der Pflanzstreifen durch maximal 15 m breite 
Zufahrten zu den Gewerbefl#chen unterbrochen werden. In diesem Zuge d"rfen 
auch einzelne Baumstandorte der ansonsten als zu erhalten festgesetzten B#ume 
der Lindenallee entlang der Keffelker Straße entfallen. 

5. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

5.1. IMMISSIONSSCHUTZ

Beeintr#chtigungen durch Luftverunreinigungen, Ger#usche, Ersch"tterungen, 
Licht, W#rme und Strahlen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Bel#stigungen f"r die Allgemeinheit oder 
die Nachbarschaft herbeizuf"hren, sind im Bereich dieses geplanten Industriege-
bietes nicht zu erwarten. Dies wird - auf Basis einer entsprechenden fachtechni-
schen Untersuchung -  durch die Festlegung von sogenannten „L#rmkontingenten“ 
mittels immissionswirksamer fl#chenbezogener Schallleistungspegel sowie die 
Anwendung des Abstandserlasses sicher gestellt werden:  

Das Umfeld des Plangebietes ist "berwiegend gewerblich-industriell gepr#gt. Ein-
zelne Geb#ude mit Wohnnutzungen, z.B. Hofstellen, finden sich im S"den des 
Plangebietes. Eine geschlossene Wohnbebauung ist dort nicht vorhanden. In An-
lehnung an die g#ngige Praxis wird den vorhandenen einzelnen Hofstellen der 
Schutzstatus eines Mischgebietes bzw. Dorfgebietes zugestanden. Der n#chstge-
legene relevante Immissionspunkt (IP1: Geb#ude mit Wohnnutzung, An der Bieke 
5) befindet sich in rund 75 m Entfernung vom #ußersten s"dwestlichen Rand des 
Plangebietes. Ein zweiter, stellvertretend f"r die umgebende Bebauung betrachte-
ter Immissionspunkt befindet sich ca. 850 m %stlich des Plangebietes (IP2: Geb#u-
de Heimbergsgrund 8). 

Ein Gutachten "ber Ger#uschemissionen und –immissionen durch das geplante 
Bebauungsplangebiet Nr. 131 „Keffelker-Straße – Vier Linden“ ist von der T V"
NORD"Systems"GmbH"&"Co."KG, Essen, erarbeitet worden. Darin wird zun#chst 
im Rahmen einer Maximalbetrachtung die Ger#uschvorbelastung durch Gewerbe-
l#rm im Umfeld des Plangebietes ermittelt. Anschließend wird die zu erwartende 
Zusatzbelastung durch die gem#ß den Bebauungsplanfestsetzungen zus#tzlich 
m%glichen industriellen Nutzungen innerhalb des Plangebietes untersucht. Dabei 
wird die Methode der Ger#uschkontingentierung gem#ß DIN 18005 angewandt: 
Durch die Festlegung einzuhaltender, sogenannter immissionswirksamer fl#chen-
bezogener Schall-Leistungspegel (IFSP) wird gew#hrleistet, dass – bei einer k"nf-
tigen Ansiedlung orts"blicher und dem Charakter eines Industriegebietes entspre-
chender Industriebetriebe - ein Immissionskonflikt zu den benachbarten Wohnnut-
zungen aus schalltechnischer Sicht ausgeschlossen wird.  
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Vorgeschlagen und in den Bebauungsplan aufgenommen wird eine Gliederung 
des Industriegebietes gem#ß § 1 Abs. 4 BauNVO entsprechend der Schallemissi-
onen (s. auch Kap. 4.1, Art der baulichen Nutzung): Zul#ssig sind Vorhaben (Be-
triebe und Anlagen), deren Ger#usche die in der folgenden Tabelle angegebenen 
immissionswirksamen fl#chenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) weder tags 
(6.00 – 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 – 6.00 Uhr) "berschreiten: 

Teilfl#che Lage IFSP dB(A) 
tags

IFSP dB(A) 
Nachts 

TF 1 westliche Fl#che 65 50 

TF 2 %stliche Fl#che 65 53 

Bezogen auf den Gewerbel"rm wird somit sichergestellt, dass durch die resultie-
rende Gesamtbelastung aus Vor- und Zusatzbelastungen keine %berschreitung 
der maßgeblichen Orientierungswerte nach DIN 18005 und der Immissions-
werte nach TA L"rm zu erkennen sind. 

Da die zuk"nftige gewerblich-industrielle Nutzung im Plangebiet zu zus#tzlichem 
Straßenverkehr im Umfeld f"hrt, wird im Rahmen der fachgutachterlichen Untersu-
chung außerdem der Verkehrsl"rm beurteilt: Dazu werden die Gesamtbeurtei-
lungspegel aus Ger#uschen der umliegenden Straßen mit und ohne Entwicklung 
des Plangebietes einander gegen"bergestellt. Somit werden die derzeitigen und 
zuk"nftigen Verkehrsaufkommen ohne und mit anlagenbezogenen Verkehr abge-
sch#tzt und die daraus resultierenden Emissionspegel miteinander verglichen. 
Dabei stellen die angenommenen Verkehrsmengen f"r den anlagenbezogenen 
Verkehr des Plangebietes eine Maximalwertabsch#tzung dar.  

Das  Gutachten kommt hier zum Ergebnis, dass – bezogen auf die betrachteten 
Bundesstraßen B 7 und B 251 – die Pegelerh%hung gegen"ber dem Ist-Zustand 
"berall kleiner 1 bzw. 2 dB(A) ist. Als +wesentliche ;nderung+ wird - u.a. im Sinne 
der Regelungen der 16. BlmSchV - eine ;nderung des Mittelungspegels um min-
destens 3 dB(A) definiert. Diese Festlegung ist an den Sachverhalt gekn"pft, dass 
erst von dieser Zusatzbelastung an die Mehrzahl der Betroffenen eine ;nderung 
der Ger#usch-Immissionssituation subjektiv wahrnimmt. Rein rechnerisch ergibt 
sich eine ;nderung des Mittelungspegels eines Verkehrsweges um 3 dB(A), wenn 
die Verkehrsbelastung im jeweiligen Beurteilungszeitraum - bei ansonsten unver-
#nderten Randbedingungen - verdoppelt (< 3 dB(A)) bzw. halbiert (- 3 dB(A)) wird. 
Maßnahmen hinsichtlich der Straßenverkehrsger"usche durch den anlagen-
bezogenen Verkehr des Plangebietes sind demnach nicht erforderlich.

Entlang der Keffelker Straße vom Plangebiet Nr. 131 in Richtung der Bundesstra-
ßen B 7 und B 251 betr#gt die Pegelerh%hung maximal 3 dB(A). Da entlang dieser 
Fahrstrecke unmittelbar keine Wohnbebauung liegt, sind Maßnahmen nicht erfor-
derlich. Wohnbebauung entlang der Keffelker Straße befindet sich lediglich in west-
licher Richtung des Plangebiets, hier ist jedoch mit keinen nennenswerten Stra-
ßenverkehrsger#uschen durch den anlagenbezogenen Verkehr zu rechnen. Ledig-
lich am westlichen Randbereich des Plangebietes liegt in ca. 75 m Entfernung der 
Immissionspunkt IP1 (s.o.). Hier werden mittlere Schalldruckpegel durch den zu-
k"nftigen Straßenverkehr, inklusive dem anlagenbezogenen Verkehr des Plange-
bietes Nr. 131, von maximal 57 dB(A) erwartet. Der Pegel liegt deutlich unter dem 
geforderten Immissionsgrenzwert f"r Straßenverkehr gem#ß 16. BImSchV von 
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tags"ber 64 dB(A). Maßnahmen hinsichtlich der Straßenverkehrsger"usche 
sind entsprechend auch hier nicht erforderlich.

Zur Ber"cksichtigung von &ber den L"rm hinausgehenden Immissionen (z.B. 
Luftverunreinigungen, Ersch"tterungen, Ger"che etc.) wird eine Zonierung des 
Gebietes unter Anwendung des Abstandserlass des Landes NRW (Runderlass des 
MUNLV vom 06.06.2007) vorgenommen. Durch die damit einher gehende Be-
schr#nkung der im Plangebiet zul#ssigen Betriebe in den Teilfl#chen GI 1 – GI 4 
wird sichergestellt, dass sich im Bereich des k"nftigen Industriegebietes keine 
Nutzungen ansiedeln, deren Emissionen sch#dliche Umwelteinwirkungen auf die 
n#chstgelegenen Wohnnutzungen hervorrufen (siehe auch Kapitel 4.1 dieser Be-
gr"ndung, Art der baulichen Nutzung).  

Aufgrund der unmittelbaren N#he des Plangebietes zur Bahnstrecke nach Brilon-
Wald sowie zur B 7 im Norden werden folgende Hinweise zur Verkehrssicherheit in 
den Plan aufgenommen: 

Von den zuk"nftigen Bauvorhaben d"rfen keine Auswirkungen von Rauch, Licht 
oder anderen Emissionen ausgehen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs auf der Bundesstraße und der Bahnstrecke gef#hrden. 

Gem#ß den Bestimmungen des § 9 FStrG d"rfen Hochbauten jeder Art in einer 
Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom befestigten Rand der Bundesstraße, nicht 
errichtet werden. In der Anbauverbotszone sind neben Hochbauten auch bauliche 
Anlagen, die f"r das Bestehen eines Betriebes existenziell sind, wie z.B. Feuer-
wehrzufahrten, nicht zul#ssig. 

Die auf die B 7 ausgerichteten Werbeanlagen innerhalb eines Abstandes von 40 m 
zum befestigten Rand der Bundesstraße d"rfen nur Name und Art des Betriebes 
beinhalten. Werbeanlagen innerhalb eines Abstandes bis zu 40 m vom befestigten 
Rand der Bundesstraße bed"rfen in jedem Einzelfall der Zustimmung der Straßen-
bauverwaltung nach § 9 FstrG. Des Weiteren sind Werbeanlagen außerhalb des 
40 m-Bereiches so zu gestalten, dass sie die Aufmerksamkeit der Verkehrsteil-
nehmer nicht auf sich ziehen (Werbung in wechselnder, ver#nderlicher oder blin-
kender Form ist nicht zul#ssig). 

Die Beleuchtung der straßennahen Bebauung bzw. auf dem Gel#nde sowie das 
Fassadenmaterial ist so zu w#hlen, dass eine Blendwirkung f"r die Verkehrsteil-
nehmer auf der Bundesstraße ausgeschlossen ist. 

5.2. DENKMALSCHUTZ

Im direkten Plangebiet gibt es weder Baudenkm#ler noch sonstige, bauliche Anla-
gen. Arch#ologisch oder kulturgeschichtlich bedeutsame Bodenfunde sind aus 
dem Plangebiet bisher nicht bekannt.  

Trotzdem wird folgender Hinweis in den Plan aufgenommen: 

Bei Bodeneingriffen k%nnen Bodendenkm#ler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gr#ben, Einzelfunde, aber auch Ver#nderungen 
und Verf#rbungen in der nat"rlichen Bodenbeschaffenheit, H%hlen und Spalten, 
aber auch Zeugnisse tierischen und/ oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtli-
cher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkm#lern ist der Stadt 
als Untere Denkmalbeh%rde (Tel. 02961/794-0, Fax 02961/794-108) und/oder dem 
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Westf#lischen Museum f"r Arch#ologie / Amt f"r Bodendenkmalpflege, Außenstel-
le Olpe (Tel. 02761/9375-0, Fax. 02761/2466) unverz"glich anzuzeigen und die 
Entdeckungsst#tte mindestens drei Werktage in unver#ndertem Zustand zu erhal-
ten (§§ 15, 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den Denk-
malbeh%rden frei gegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist be-
rechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und f"r wissenschaftliche 
Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzge-
setz NW). 

5.3. ALTLASTEN / KAMPFMITTEL

Im Plangebiet ist nicht mit dem Vorhandensein von Altlasten zu rechnen. Dennoch 
werden folgende Hinweise in den Plan aufgenommen: 

Werden bei Tiefbauarbeiten Anzeichen von fester, fl"ssiger oder gasf%rmiger Kon-
tamination festgestellt, so ist die Stadt Brilon (Tel. 02961/794-0), der Fachdienst 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz des Hochsauerlandkreises in Meschede (Tel. 
0291/940) sowie die Untere Umweltschutzbeh%rde des Hochsauerlandkreises (Tel. 
0291/940) umgehend zu informieren. 

Sind bei der Durchf"hrung des Bauvorhabens beim Erdaushub außergew%hnliche 
Verf#rbungen festzustellen oder werden verd#chtige Gegenst#nde beobachtet, 
sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Stadt Brilon als &rtliche Ordnungsbe-
h%rde (Tel. 02961/794-210, Fax 02961/794-208) und/oder die Bezirksregierung 
Arnsberg - Staatlicher Kampfmittelr#umdienst - (Tel. 02931/82-2139, Fax 
02931/82-2520) zu verst#ndigen. 

5.4. BERGBAULICHE EINWIRKUNGEN

Nach Angabe der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in 
NRW, liegt das Plangebiet "ber dem auf Eisenerz verliehenen Bergwerksfeld „Dist-
rikts – Verleihung Brilon“ und dem auf Mangan verliehenen Bergwerksfeld „Marti-
ni“. Im Bereich des Plangebietes hat jedoch kein Bergbau stattgefunden, so dass 
hier nicht mit bergbaulichen Einwirkungen zu rechnen ist. Dennoch wird folgender 
Hinweise in den Plan aufgenommen: 

Sind im Bebauungsplangebiet bei der Durchf"hrung von Baumaßnahmen Anzei-
chen von Bergbau festzustellen, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Stadt 
Brilon, Fachbereich Bauwesen (Tel. 02961/794-140= Telefax 02961/794-108) zu 
verst#ndigen. Es ist ein Sachverst#ndiger einzuschalten. 

5.5. EINGRIFFE IN NATUR UND LANDSCHAFT UND DEREN 

AUSGLEICH

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gem. § 1a Baugesetzbuch (BauGB) 
fordert f"r zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft eine Entscheidung "ber 
die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen der Abw#-
gung aller privaten und %ffentlichen Belange.  
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Eingriffe nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Ver#nderungen der 
Gestalt oder Nutzung von Grundfl#chen oder Ver#nderungen des mit der belebten 
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- 
und Funktionsf#higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 
beeintr#chtigen k%nnen. Vermeidbare Eingriffe sind zu unterlassen. Unvermeidba-
re Eingriffe sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
zu kompensieren.  

Der sich hier ergebende Eingriff ist bereits auf Fl#chennutzungsplan-Ebene plane-
risch entschieden und abgewogen worden. Die gewerblich-industrielle Nutzung 
des Plangebietes stellt eine sinnvolle Arrondierung der innenstadtnahen Gewerbe-
fl#chen dar und stellt im konkreten Fall die notwendigen Fl#chen f"r die anstehen-
de Standortverlagerung eines heimischen Betriebes bereit. 

Um die mit der Realisierung der Planung einher gehenden Eingriffe und deren 
Kompensation zu bewerten, wird eine Gegen"berstellung des derzeitigen Ist-
Zustands im Plangebiet mit dem Planungszustand nach Realisierung der ange-
dachten Festsetzungen vorgenommen. Dabei wird das im Hochsauerlandkreis 
"bliche Biotoptypen-Bewertungssystem angewandt. Die detaillierte Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung ist als landschaftspflegerischer Fachbeitrag in den Umwelt-
bericht integriert. Die Bilanzierung verdeutlicht, dass nach Planrealisierung ein 
Kompensationsdefizit von rund 161.700 Wert-m> bzw. Biotopwertpunkten existiert, 
das aufgrund der vorgesehenen effizienten Ausnutzung planerisch bereitgestellter 
gewerblich-industrieller F#chen nicht im Planbereich ausgeglichen werden kann 
und somit anderweitig zu kompensieren ist. Die externe Kompensation soll im 
Rahmen des &kopools der Stadt Brilon auf den st#dtischen Forstfl#chen erfolgen. 

Den Eingriffen durch Baugrundst"cke werden gem#ß § 18 ff BNatSchG als Aus-
gleichsmaßnahmen zugeordnet: 

1. Gemarkung Brilon, Flur 16, Flurst"ck 44 tlw. – Stadtforstfl#chen im Bereich 
„Bilstein“: „Waldumbau von sturmgesch#digtem, nicht standortgem#ßen Na-
delwald in standortheimischen Laubwald in der Forstabteilung 856 B 1 und B2 
in einer Gr%ße von ca. 147.900 m>.“ 

2. Gemarkung Brilon, Flur 23, Flurst"ck 30/1, 31, 609 und 611 – Stadtforstfl#chen 
im Bereich „s"dlicher H#ngeberg“: „Waldumbau von sturmgesch#digtem, nicht 
standortortgem#ßen Nadelwald in standortheimischen Laubwald in der Forst-
abteilung 436 A auf einer Teilfl#che in einer Gr%ße von ca. 13.800 m>“. 

5.6. UMWELTVERTR#GLICHKEIT

Seit dem im Jahr 2004 in Kraft getretenen Europarechtsanpassungsgesetz Bau 
(EAG Bau) ist die Umweltpr"fung als umfassendes Pr"fverfahren f"r alle Bauleit-
planverfahren eingef"hrt worden. Mit Ausnahme der Aufstellung von Bebauungs-
pl#nen im vereinfachten sowie im beschleunigten Verfahren wird die Umweltpr"-
fung grunds#tzlich in allen Bauleitplanverfahren erforderlich. Gem#ß der aktuellen 
Rechtslage ist entsprechend auch in diesem Planverfahren eine Umweltpr"fung zu 
erarbeiten. Gegenstand der Umweltpr"fung ist die Ermittlung der voraussichtlichen 
erheblichen Umwelteinwirkungen.  

Eine umfassende Beschreibung und Bewertung der Ergebnisse der Umweltpr"fung 
erfolgt in einem Umweltbericht gem. Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB als Teil 
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B der Begr"ndung. Nach einer Beschreibung der Umweltschutzziele und der vor-
handenen Biotoptypen erfolgt darin die Darstellung und Bewertung des Umweltzu-
standes und der untersuchungsrelevanten Schutzg"ter und ihrer Funktionen.  

Die vom Ingenieub#ro"Dr."Karl-Heinz"Loske,"Salzkotten-Verlar, durchgef"hrte Um-
weltpr"fung kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei der "berplanten Fl#che um 
den Ausbau eines großteils bereits planungsrechtlich gesicherten Gewerbegebie-
tes handelt. Der Raum ist aufgrund seiner stadtnahen Lage zwischen drei Ver-
kehrsachsen (B 7, B 251, Keffelker Straße) vor allem durch L#rmimmissionen vor-
belastet. Eine Vorbelastung weisen wegen der landwirtschaftlichen Intensivnut-
zung auch die B%den (Ver#nderung der Bodenstruktur, N#hrstoffhaushalt, Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln) und der Wasserhaushalt auf. Altlasten sind nicht be-
kannt.  

Die Entwicklungsprognose des Umweltzustandes zeigt, dass es aufgrund der Pla-
nung aus umweltfachlicher Sicht nicht zu Konflikten kommt, die Richtwerte oder 
Gefahrengrenzen "berschreiten k%nnten. Nur 3 von 10 Schutzg"tern (Biotope, 
Boden, Landschaft) zeigen deutliche Konfliktpotenziale. Die an die offene Feldflur 
bzw. an Offenlandbiotope im S"den angepassten Tier- und Pflanzenarten (z.B. 
Neunt%ter) werden verdr#ngt bzw. beeintr#chtigt. Da einerseits im Untersuchungs-
raum keine gesch"tzten Teile von Natur und Landschaft vorkommen und eine Be-
troffenheit von seltenen oder streng gesch"tzten Tier- und Pflanzenarten (Aus-
nahme: Neunt%ter) nicht zu erwarten ist, wird der geplante Eingriff als im natur-
schutzrechtlichen Sinne ausgleichbar bewertet.  

N#here Ausf"hrungen zu den Ergebnissen der Umweltpr"fung enth#lt der Umwelt-
bericht als Teil B der Begr"ndung. 

6. FL#CHENVERTEILUNG

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst insgesamt eine Fl#che von 
rund 6,54 ha mit – nach derzeitigem Planstand - folgender Unterteilung: 

Verkehrsfl#che (Keffelker Straße)      0,65 ha 

Gewerbegrundst"ck        5,27 ha 

davon:

- "berbaubare Grundst"cksfl#che  4,54 ha 

- als  Pflanzstreifen anzulegender Teil der 
nicht "berbaubaren Grundst"cksfl#che       0,56 ha 

- restliche nicht "berbaubare  
Grundst"cksfl#che     0,17 ha 

Fl#che f"r die R"ckhaltung und Versickerung  
von Niederschlagswasser      0,62 ha 
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